
Förderungsbericht 2012
Bericht der Bundesregierung gemäß § 54 BHG
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A

Einleitung

Der vorliegende Förderungsbericht 2012 wurde letztmalig aufgrund § 54

Bundeshaushaltsgesetz, BGBI. Nr. 213/1986, (BHG) erstellt. Demnach hat der

Förderungsbericht eine zahlenmäßige Übersicht der gewährten direkten Förderungen sowie

der Einnahmenverzichte, die der Bund durch Ausnahmeregelungen von den allgemeinen

abgabenrechtlichen Bestimmungen gewährt hat, auszuweisen. Die direkten Förderungen

sind in der Gliederung des Bundesvoranschlages zumindest nach Voranschlagsansätzen und

Aufgabenbereichen, die indirekten Förderungen zumindest nach den jeweiligen gesetzlichen

Bestimmungen und den begünstigten Bereichen darzustellen. Der Aufbau des

Förderungsberichtes 2012 entspricht diesem gesetzlichen Auftrag in den Anlagen 1 und II.

Darüber hinaus enthält er vier weitere Anlagen, die Aufschluss geben über

• die wichtigsten Förderprogramme des Bundes (Anlage III),

• Fundstellen förderungsrelevanter Berichte der Fachressorts (Anlage IV),

• einschlägige Evaluierungsstudien (Anlage V) sowie

• über die internationale Einordnung der Förderungen in Österreich aus

volkswirtschaftlicher Sicht (ESVG) (Anlage VI).

Das Stichwortverzeichnis komplettiert den Förderungsbericht 2012; in diesem

Stichwortverzeichnis sind die im Bericht namentlich angegebenen, wesentlichen Empfänger

von direkten Förderungen in alphabetischer Reihenfolge angeführt.

Der Förderungsbericht für das Jahr 2012 weist Ausgaben für direkte Förderungen in Höhe

von rd. 4,64 Mrd. € aus. Die indirekten Förderungen, also der Steuerausfall durch

abgabenrechtliche Ausnahmeregelungen, belaufen sich für 2012 auf rd. 9,57 Mrd. €‚ wovon

rd. 6,35 Mrd. € auf den Bund und der Rest auf die Länder entfallen.

Die Darstellung der indirekten Förderungen wurde im Förderungsbericht 2012 neu gestaltet,

als Ausgangspunkt diente der Förderungsbericht der Deutschen Bundesregierung. Die

wesentlichste Neuerung ist, dass nicht nur der Einnahmenausfall der letzten drei Jahre

dargestellt wird, sondern eine ausführliche Beschreibung der indirekten Förderungen

vorgenommen und damit der Informationsgehalt wesentlich verbessert wird.

Ab 2013 wird sich die Darstellung des Förderungsberichtes gegenüber dem vorliegenden

Bericht ändern. Diese Änderungen ergeben sich jedenfalls auf Grund der geänderten

Rechtsgrundlage ( 47 Abs. 3 BHG 2013) sowie auch im Zusammenhang mit der
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Transparenzdatenbank und der angestrebten Förderreform. Für die Erstellung der

Förderungsberichte ab 2013 werden neue technische Mittel eingesetzt werden.

Im Hinblick auf die angestrebte Förderreform werden in einem ersten Schritt die

Förderungen der verschiedenen Gebietskörperschaften transparent gemacht. Dazu hat die

Bundesregierung das Projekt „Transparenzdatenbank“ gestartet, in dessen Rahmen alle

Leistungen der öffentlichen Hand erhoben, kategorisiert und strukturiert als

Leistungsangebote gespeichert werden sollen. Auf diese Weise kann allen potentiellen

Leistungsempfängern (Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen) ein Überblick über alle

Leistungsangebote der öffentlichen Hand gegeben werden.

Alle leistenden Stellen des Bundes teilen personenbezogen die seit 1.1.2013 getätigten

Auszahlungen elektronisch an die Datenbank mit. Über das Transparenzportal können

angemeldete und daher authentifizierte Leistungsempfängerinnen und -empfänger die sie

selbst betreffenden Daten einsehen. Damit wird diesem Personenkreis ein Überblick über die

individuell erhaltenen Leistungen der Bundesstellen gegeben. Die leistenden Stellen des

Bundes können die für die Erbringung ihrer eigenen Leistungen jeweils tatbestandlich

erforderlichen, von anderen leistenden Stellen mitgeteilten Leistungen für Überprüfungs- und

Kontrollzwecke abfragen. Auf diese Weise ermöglicht die Transparenzdatenbank - vorerst auf

Bundesebene - eine bessere Steuerung und Zielerreichung der österreichischen

Transferleistungen und Förderungen.

Die notwendigen gesetzlichen Grundlagen für den Bund (Transparenzdatenbankgesetz 2012

und die darauf beruhenden Verordnungen) und die Länder (Vereinbarung gemäß Art. 15a B

VG) sind geschaffen, die Leistungsangebote des Bundes sind schon erhoben und eine

Vielzahl weiterer technischer Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Seit 5. Juni 2013

können alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen über das Transparenzportal Einblick

in das Leistungsangebot des Bundes und in ihre vom Bund ab 1.1.2013 erhaltenen

Leistungen nehmen. Im Laufe des Jahres 2014 wird auch das Leistungsangebot der Länder

im Transparenzportal zur Verfügung stehen. Langfristig soll auch die Beantragung von

Leistungen direkt über dieses Portal abgewickelt werden können.

Die Transparenzdatenbank wurde im E-Gouvernement-Wettbewerb unter der

Schirmherrschaft des deutschen Bundesministeriums des Inneren für den Raum Schweiz

Deutschland-Österreich als innovativstes E-Gouvernement Projekt ausgezeichnet. Laut Jury
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des Wettbewerbes dient das Steuerungstool der Transparenzdatenbank auch Deutschland

als Vorbild.

Ein weiterer Eckstein der Förderreform wäre der Abschluss einer Vereinbarung gemäß

Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über ein koordiniertes

Förderwesen, wodurch auch den Empfehlungen des Rechnungshofes entsprochen würde:

Die Förderungen sollen zwischen den Gebietskörperschaften koordiniert werden, um auf

diese Weise ungewollte Überschneidungen und Parallelitäten zu verhindern. Hier wird es

noch intensiver Gespräche zwischen den Gebietskörperschaften bedürfen, um eine solche

Vereinbarung zustande zu bringen.

Schließlich besteht die Absicht, auf Grundlage des am 1.1.2013 in Kraft getretenen

Bundeshaushaltsgesetzes 2013 ( 30 BHG 2013) die Allgemeinen Rahmenrichtlinien

(ARR) für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln neu zu fassen. Ein

diesbezüglicher Entwurf wurde im Sommer 2013 einem allgemeinen Begutachtungsverfahren

unterzogen, die legistischen Arbeiten sind derzeit im Gange. Die gegenüber der geltenden

Fassung der Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus

Bundesmitteln (ARR 2004) wesentlichsten Änderungen werden voraussichtlich auf folgende

Punkte abzielen:

• Festlegung einer Förderungsstrategie durch jede Bundesministerin/jeden

Bundesminister in welche die einzelnen Förderungsprogramme eingebettet sein

müssen;

• angemessenes Verhältnis zwischen Fördereffekt und Förder-Verwaltungsaufwand bei

Förderprog rammen;

• grundsätzlich nur eine Förderungsabwicklungsstelle für jede Fördersparte, soweit

sondergesetzlich nichts Anderes geregelt ist bzw. dadurch nicht in

Organisationsbefugnisse der Ressorts eingegriffen wird;

• Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirkungsorientierung gemäß BHG 2013 bei

Förderungsprogrammen, Sonderrichtlinien und Förderverträgen (insbesondere

Förderungsziele, Maßnahmen und Indikatoren zur Erfolgsmessung).
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Neugründungs-Förderungsgesetz (NeuFöG)

Lfd.-Nr.: NeuFöG 1

Bezeichnung der Neugründungsförderung

Steuervergünstigung

Ziel Förderung der Neugründung von Betrieben und Betriebsübertragungen

Rechtsgrundlage NeuFöG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Zur Förderung der Neugründung von Betrieben und Betriebsübertragungen

werden bestimmte Gebühren, Steuern und Abgaben, die in unmittelbaren

Zusammenhang mit der Neugründung oder Betriebsübertragung stehen, nicht

eingehoben:

Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben, Grunderwerbsteuer,

Gerichtsgebühren für Eintragungen im Firmenbuch und Grundbuch,

Gesellschaftsteuer, bestimmte lohnabhängige Abgaben.

Einkommensteuergesetz 1988 (EStG)

Lfd.-Nr.: EStG 1

Bezeichnung der Befreiung für Auslandstätigkeiten unter erschwerten Umständen (vormals

Steuervergünstigung „Befreiung für Auslandsmontage“)

Ziel Anreiz für Auslandstätigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus

EU/EWR-Raum und der Schweiz, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit dieses

Raumes, Verwaltungsvereinfachung

Rechtsgrundlage § 3 Abs. 1 Z 10 EStG 1988

Status / Befristung Neukonzeption ab Veranlagung 2012; keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 60 j 40 40

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 40 27 27

Maßnahme Rechtslage ab 2012:

60% des Arbeitsiohnes (max. Höchstbeitragsgrundlage nach § 108 ASVG) von

vorübergehend ins Ausland entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

bleibt steuerfrei, wenn die Arbeiten unter erschwerten Umständen (zB erhöhte

Verschmutzung, Gesundheitsgefährdung, Sicherheitsgefährdung) zu leisten sind.

Mit der Steuerbefreiung sind alifällige mit der Auslandstätigkeit verbundene

Reisekosten und Kosten für Familienheimfahrten des Arbeitnehmers abgegolten.
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Lfd.-Nr.: EStG 2

Bezeichnung der Befreiung für Zukunftssicherung

Steuervergünstigung

Ziel Anreiz für Arbeitgeber, einen Beitrag zur Zukunftssicherung (im Sinne einer

Vorsorge für Krankheit, Invalidität, Alter, Tod) seiner Mitarbeiter zu leisten

Rechtsgrundlage § 3 Abs. 1 Z 15 lit. a EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 ] 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Zuwendungen des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung (Zahlungen mit

Risikokomponente oder zur Altersvorsorge an Versicherungs- oder

Vorsorgeeinrichtungen) für alle oder bestimmte Gruppen seine(r)

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu 300 Euro pro Jahr und

Arbeitnehmer/in bleiben steuerfrei.

Lfd.-Nr.: EStG 3

Bezeichnung der Befreiung für Mitarbeiterbeteiligungen

Steuervergünstigung

Ziel Förderung der Partizipation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der

Wertsteigerung des Unternehmens, stärkere Bindung an das Unternehmen

Rechtsgrundlage § 3 Abs. 1 Z 15 lit. b EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteij k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Die unentgeltliche oder verbilligte Abgabe (max. 1.460 Euro) von Kapitalanteilen

am Unternehmen des Arbeitgebers (bzw. einem Unternehmen desselben

Konzerns) an alle oder bestimmte Gruppen seine(r) Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer wird bei Einhaltung einer fünfjährigen Bindefrist freigestellt.

Lfd.-Nr.: EStG 4

Bezeichnung der Befreiung der Abgabe von Mahlzeiten

Steuervergünstigung

Ziel Förderung sozialer Zuwendungen des Arbeitgebers, Verwaltungsvereinfachung

Rechtsgrundlage § 3 Abs. 1 Z 17 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.
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(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Befreiung für die Abgabe verbifligter oder freier Mahlzeiten am Arbeitsplatz;

Befreiung für Gutscheine für Mahlzeiten im Wert von 4,40 Euro pro Arbeitstag,

wenn diese nur am Arbeitsplatz oder in dessen Nähe zur Konsumation in

Gaststätten eingelöst werden können; Befreiung für Gutscheine im Wert von

1,10 Euro pro Arbeitstag, wenn damit auch Lebensmittel gekauft werden

können.

lfd.-Nr.: EStG 5

Bezeichnung der Befreiung der Beförderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Steuervergünstigung

Ziel Förderung sozialer Zuwendungen des Arbeitgebers sowie des öffentlichen

Verkehrs, Verwaltungsvereinfachung

Rechtsgrundlage § 3 Abs. 1 Z 21 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Die Beförderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch

Beförderungsunternehmen (zB Bahn, Straßenbahn, Bus) ist befreit.

L.fd.-Nr.: EStG 6

Bezeichnung der Bildungsfreibetrag für Aus- und Fortbildung

Steuervergünstigung

Ziel Anreiz zur Förderung der Aus- und Fortbildung von Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmern

Rechtsgrundlage § 4 Abs. 4 Z 8 und 10

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 5 5 5

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 3 3 3

Maßnahme Zusätzlich zu den tatsächlichen Aufwendungen können 20% der Aufwendungen

für die Aus- und Fortbildung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in

- innerbetrieblichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen (wobei die

Aufwendungen mit 2.000 Euro/Kalendertag gedeckelt sind)

— außerbetrieblichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen

im betrieblichen Interesse geltend gemacht werden. Die entsprechenden

Einrichtungen müssen bestimmte Mindeststandards erfüllen.
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Lfd.-Nr.: EStG 7

Bezeichnung der Spendenbegünstigung (betrieblicher Bereich)

Steuervergünstigung

Ziel Unterstützung und Absicherung des Spendenaufkommens aus dem privaten

Sektor insbesondere im Hinblick auf die soziale Unterstützung bedürftiger

Personen, Signal an die Verantwortungsgesellschaft

Rechtsgrundlage § 4a EStG 1988, § 8 Abs. 4 Z 1 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Spenden für begünstigte Zwecke an bestimmte Einrichtungen sind bis zu 10%

des Gewinnes als Betriebsausgaben abzugsfähig. Begünstigt sind insbesondere

mildtätige Zwecke, Entwicklungshilfe, Katastrophenhilfe, Forschung,

Erwachsenenbildung, Umwelt- und Tierschutz (seit 2011).

Lfd.-Nr.: EStG 8

Bezeichnung der Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag

Steuervergünstigung

Ziel Investitionsanreize und Eigenkapitalstärkung

Rechtsgrundlage § 10 EStG 1988

Status / Befristung Grundsätzlich keine Beftistung; Staffelung und Deckelung mit 45.350 Euro bis

zur Veranlagung 2016 befristet

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 220 220 220

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 145 145 145

Maßnahme Natürliche Personen mit betrieblichen Einkünften können eine fiktive

Betriebsausgabe von (bis zu) l3% des Gewinnes geltend machen (Staffelung:

für die ersten 175.000 Euro Gewinn 13%, für die nächsten 175.000 Euro 7%,

und für die nächsten 230.000 Euro 4,5%). Bis zu einer Bemessungsgrundlage

von 30.000 Euro besteht dabei kein Investitionserfordernis („Grundfreibetrag“),

insoweit stellt der GFB lediglich ein Äquivalent zur Sechstelbegünstigung bei

unselbständig Erwerbstätigen und keine Förderungsmal3nahme dar. Darüber

hinaus muss der GFB durch begünstigte Investitionen gedeckt sein

(„investitionsbedingter GFB“); in Frage kommt insbesondere körperliches

abnutzbares Anlagevermögen mit Mindestnutzungsdauer von 4 Jahren sowie

bestimmte Wertpapiere.
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Lfd-Nr.: EStG 9

Bezeichnung der Pendlerförderung (Pendlerpauschale, Pendlerzuschlag, Familienheimfahrten,

Steuervergünstigung doppelte Haushaltsführung)

Ziel Adäquate Berücksichtigung der Aufwendungen von Pendlern;

Verwaltungsvereinfachung

Rechtsgrundlage § 16 EStG 1988, § 26, § 33 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 140 155 160

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 95 105 105

Maßnahme Durch eine Reihe von steuerlichen Maßnahmen werden die Aufwendungen von

Pendlern steuerlich berücksichtigt:

- Pendlerpauschale: Anstatt der tatsächlichen Kosten können von

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur gestaffelte Pauschalbeträge als

Werbungskosten angesetzt werden; bei der Höhe wird auch danach

differenziert, ob die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels zumutbar ist.

- Pendlerzuschlag von 141 Euro : Damit auch Personen mit niedrigem

Einkommen von der Pendlerförderung profitieren, ist ein Zuschlag zur

Negativsteuer normiert (Rechtslage bis inkl. 2012);

- Doppelte Haushaltsführung: Liegt der Beschäftigungsort vom Familienwohnsitz

zu weit entfernt, um täglich nach Hause zu fahren, und wird eine

arbeitsplatznahe Wohnung benötigt, können Aufwendungen für diese Wohnung

als Werbungskosten geltend gemacht werden.

- Familienheimfahrten: Im Falle einer doppelten Haushaltsführung können

Aufwendungen für Familienheimfahrten bis zu einem Höchstbetrag von 306 €

pro Monat geltend gemacht werden.

Die hier angeführten Schätzungen unterstellen einen Förderanteil von 30%.

Lfd.-Nr.: EStG 10

Bezeichnung der Topfsonderausgaben

Steuervergünstigung

Ziel Lenkungseffekte durch beschränkte steuerliche Abzugsfähigkeit bestimmter

Ausgaben

Rechtsgrundlage § 18 Abs. 1 Z 2 bis 4 und Abs. 3 Z 2 EStG 1988

Status! Befristung Grundsätzlich keine Befristung; Ausgaben für junge Aktien 2010 ausgelaufen

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 430 430 430

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 290 290 290

Maßnahme Ausgaben für Personenversicherungen, die Wohnraumschaffung oder —

sanierung sowie für die Erstanschaffung „junger Aktien“ können zu einem
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Lfd.-Nr.: EStG 11

Bezeichnung der Sonderausgabenabzug für Kirchenbeiträge

Steuervergünstigung

Ziel Pflichtbeiträge zur Religionsausübung sind im Sinne eines sozial-kulturellen

Existenzminimums steuerlich zu berücksichtigen

Rechtsgrundlage § 18 Abs. 1 Z 5 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 100 100 120

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 67 67 80

Maßnahme Pflichtbeiträge bzw. auf diese anrechenbare Beträge an gesetzlich anerkannte

Kirchen und Religionsgemeinschaften (und diesen entsprechende Einrichtungen

im EU/EWR-Raum) sind bis zu 400 Euro jährlich (ab 2012; davor: 200 Euro)

vom Einkommen abzugsfähig.

Lfd.-Nr.: EStG 12

Bezeichnung der Sonderausgabenabzug für Steuerberatungskosten

Steuervergünstigung

Ziel Gewährleistung möglichst hoher Qualität der Erklärungsdaten,

Verwaltungseffizienz

Rechtsgrundlage § 18 Abs. 1 Z 6 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 18 19 19

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 12 13 13

Maßnahme Kosten für die Beratung und Hilfeleistung in Abgabensachen durch eine

berufsrechtlich befugte Person sind vom Einkommen abzugsfähig.

Lfd.-Nr.: EStG 13

Bezeichnung der Spendenbegünstigung (aul3erbetrieblicher Bereich)

Steuervergünstigung

Viertel vom Einkommen abgezogen werden. Dabei besteht — vor der Viertelung

— ein einheitlicher Höchstbetrag von 2.920 Euro, der sich bei Alleinverdienern

oder —erziehern oder wenn der (Ehe-)Partner maximal 6.000 Euro an Einkünften

erzielt verdoppelt und sich ab dem dritten Kind um 1.460 Euro erhöht. Der

Höchstbetrag wird ab einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 36.400 Euro

eingeschliffen und ab 60.000 Euro steht nur mehr ein Pauschalbetrag in Höhe

von 60 Euro zu.
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Ziel Unterstützung und Absicherung des Spendenaufkommens aus dem privaten

Sektor insbesondere im Hinblick auf die soziale Unterstützung bedürftiger

Personen, Signal an die Verantwortungsgesellschaft

Rechtsgrundlage § 18 Abs. 1 Z 7 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 50 55 60

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 34 37 40

Maßnahme Spenden für begünstigte Zwecke an bestimmte Einrichtungen sind bis zu 10%

des Gesamtbetrags der Einkünfte als Sonderausgabe abzugsfähig (dabei werden

die betrieblichen Spenden berücksichtigt). Begünstigt sind insbesondere

mildtätige Zwecke, Entwicklungshilfe, Katastrophenhilfe, Forschung,

Erwachsenenbildung, Umwelt- und Tierschutz (seit 2011).

Lfd.-Nr.: EStG 14

Bezeichnung der Begünstigungen bei der Betriebsveräußerung oder -aufgabe

Steuervergünstigung

Ziel Abmilderung der Progression bei „Zusammenballung“ von Einkünften in einem

Veranlagungszeitraum

Rechtsgrundlage § 24 Abs. 4, § 37 Abs. 2 und 5 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 9 9 9

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 6 6 6

Maßnahme Zur Abmilderung der Progression bei Zusammenballung von Einkünften in einem

Veranlagungszeitraum in Folge der Veräußerung oder der Aufgabe eines

Betriebes kann der Steuerpflichtige zwischen drei Alternativen wählen:

- Freibetrag in Höhe von 7.300 Euro (mindert die Bemessungsgrundlage)

- Verteilung des Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinnes auf drei Jahre (wenn seit

der Eröffnung bzw. dem Kauf des Betriebes mmd. 7 Jahre verstrichen sind)

- Besteuerung des Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinnes zum halben

Durchschnittsteuersatz (nur bei Tod, Erwerbsunfähigkeit oder Aufgabe der

Erwerbstätigkeit nach dem 60. Lebensjahr)

Lfd.-Nr.: EStG 15

Bezeichnung der Befreiungen bei der Grundstücksbesteuerung

Steuervergünstigung

Ziel Hauptwohnsitzbefreiung: Freistellung des Veräußerungsgewinnes von der

Steuer, damit Erlös ungeschmälert für Erwerb eines neuen Grundstückes zur
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Verfügung steht.

Herstellerbefteiung: Freistellung der eigenen Arbeitsleistung des Errichters.

Flurbereinigung, Zusammenlegung, Baulandumlegung: Freistellungen von

Raumordnungsmaßnahmen im öffentlichen Interesse

Rechtsgrundlage § 30 Abs. 2 Z 1, 2 und 4 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Die Veräußerung eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung ist

steuerfrei, wenn der Steuerpflichtige dort

- mmd. 2 Jahre durchgehend seit der Anschaffung

- 5 Jahre lang innerhalb der letzten 10 Jahre

seinen Hauptwohnsitz hatte.

Ebenso ist die Veräußerung eines selbst errichteten Gebäudes steuerfrei.

Bei beiden Befreiungen handelt es sich um eine endgültige Befreiung.

Tauschvorgänge im Zuge der Flurbereinigung etc. bauen auf die

entsprechenden landesgesetzlichen Vorschriften auf und führen nur zu einer

Übertragung der Anschaffungskosten vom eingetauschten auf das neue

Grundstück.

L.fd.-Nr.: EStG 16

Bezeichnung der Kinderabsetzbetrag,

Steuervergünstigung Alleinverdienerabsetzbetrag,

Alleinerzieherabsetzbetrag,

Unterhaltsabsetzbetrag

Ziel Familienförderung, Berücksichtigung der finanziellen Belastung von Familien im

Steuerrecht

Rechtsgrundlage § 33 Abs. 4

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 1.819 1.693 1.682

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 1.219 1.136 1.129

Maßnahme Absetzbeträge reduzieren direkt die Steuerschuld.

Der Kinderabsetzbetrag beträgt monatlich 58,40 Euro pro Kind. Er steht zu,

wenn der oder die Steuerpflichtige Familienbeihilfe bezieht und wird gemeinsam

mit dieser ausbezahlt.

Der Alleinverdienerabsetzbetrag beträgt bei 1 Kind 494 Euro, bei zwei Kindern

669 Euro und für jedes weitere Kind zusätzlich 220 Euro. Er steht zu, wenn die

Einkünfte des (Ehe-)Partners bzw. der (Ehe-)Partnerin höchstens 6.000 Euro
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betragen.

Der Alleinerzieherabsetzbetrag entspricht in der Höhe dem

Alleinverdienerabsetzbetrag und steht zu, wenn der Steuerpflichtige nicht in

einer Gemeinschaft mit einem (Ehe-)Partner bzw. einer (Ehe-)Partnerin lebt.

Der Unterhaltsabsetzbetrag beträgt 29,20 Euro monatlich und steht zu, wenn

für ein nicht im Haushalt lebendes Kind Unterhalt geleistet wird. Für das zweite

Kind erhöht er sich auf 43,80 Euro pro Monat und für jedes weitere Kind 58,40

Euro.

Lfd.-Nr.: EStG 17

Bezeichnung der Pensionistenabsetzbetrag

Steuervergünstigung

Ziel Entlastung von Pensionseinkünften aus sozialen Gründen, Berücksichtigung von

besonderen, Pensionisten treffenden Aufwendungen

Rechtsgrundlage § 33 Abs. 6

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 250 255 275

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 170 170 185

Maßnahme Der Pensionistenabsetzbetrag mindert direkt die Steuerschuld und beträgt

grundsätzlich 400 Euro. Der Pensionistenabsetzbetrag vermindert sich

gleichmäßig einschleifend zwischen zu versteuernden Pensionseinkünften von

17.000 Euro und 25.000 Euro auf null. Für Pensionisten mit geringen

Einkünften, die mit ihrem (Ehe-)Partner bzw. ihrer (Ehe-)Partnerin

zusammenleben, erhöht er sich auf 764 Euro, wenn die Einkünfte des (Ehe

)Partners bzw. der (Ehe-)Partnerin höchstens 2.200 Euro betragen.

Lfd.-Nr.: EStG 18

Bezeichnung der Negativsteuer

Steuervergünstigung

Ziel Rückerstattung von Pflichtbeiträgen aus sozialen Gründen

Rechtsgrundlage 5 33 Abs. 8 und 9 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 230 230 230

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 155 155 155

Maßnahme 10% der Pflichtbeiträge zu gesetzlichen Interessensvertretungen sowie der

Pflichtbeiträge zu Pflichtversicherungen, höchstens aber 110 Euro, werden in

der Veranlagung gutgeschrieben, wenn sich keine Einkommensteuer ergibt.

III-36 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (eletr. übermittelte Version)210 von 285

www.parlament.gv.at



207

[ifd._Nr.: EStG 19

Bezeichnung der Freibeträge für die Kosten für die auswärtige Berufsausbildung von Kindern

Steuervergünstigung

Ziel Familienförderung, Bildungsförderung, Verwaltungsvereinfachung

Rechtsgrundlage § 34 Abs. 8 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 70 70 70

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 47 47 47

Maßnahme Besteht im Einzugsgebiet des Wohnortes keine vergleichbare

Ausbildungsmöglichkeit, wird ein Pauschalbetrag von 110 Euro pro Monat als

außergewöhnliche Belastung vom Einkommen abgezogen. Die Einzugsgebiete

werden durch eine Verordnung konkretisiert.

Lfd.-Nr.: EStG 20

Bezeichnung der Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten

Steuervergünstigung

Ziel Familienförderung, Berücksichtigung der finanziellen Belastung von Familien im

Steuerrecht, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Hebung der

Frauenerwerbsquote

Rechtsgrundlage 5 34 Abs. 9 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 40 60 80

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 27 40 54

Maßnahme Aufwendungen für die Betreuung von Kindern bis zum vollendeten 10.

Lebensjahr (bzw. 16 Lebensjahr bei erheblich behinderten Kindern) in

institutionalisierten Kinderbetreuungseinrichtungen oder durch pädagogisch

qualifizierte Personen sind bis zu 2.300 Euro pro Kind und pro Jahr

abzugsfähig.

Lfd.-Nr.: EStG 21

Bezeichnung der Freibeträge bei Behinderung

Steuervergünstigung

Ziel Berücksichtigung der besonderen finanziellen Belastung von Menschen mit einer

Behinderung aus sozialen Gründen; Verwaltungsvereinfachung

Rechtsgrundlage § 35 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung
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Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 40 40 40

(Schätzung, Mb. €)

davon Bundesanteil 27 27 27

Maßnahme Gestaffelt nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit steht ein

jährlicher Freibetrag zwischen 75 und 726 Euro zu, der vom Einkommen

abgezogen wird. Die hier angeführten Schätzungen unterstellen einen

Förderanteil von 15%.

Lfd.-Nr: EStG 22

Bezeichnung der Befreiung von Sanierungsgewinnen

Steuervergünstigung

Ziel Sanierung von Unternehmen soll steuerlich erleichtert werden

Rechtsgrundlage § 36 EStG 1988, § 23a KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 30 30 30

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 20 20 20

Maßnahme Bei Gewinnen, die aus einem Schuldenerlass im Rahmen eines

Insolvenzverfahrens stammen, wird zunächst die Steuer inklusive und exklusive

dieser Gewinne berechnet. Der Unterschiedsbetrag ist im Ausmaß des

Schuldenerlasses von der Steuer abzuziehen.

Lfd-Nr.: EStG 23

Bezeichnung der Halbsatzeinkünfte (u.a. durch Begünstigung bei der Verwertung von

Steuervergünstigung Patentrechten)

Ziel Forschungsförderung

Rechtsgrundlage § 37 iVm § 38 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 80 80 80

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 54 54 54

Maßnahme Beim Erfinder selbst sind Einkünfte aus der Verwertung von Patentrechten

während des patentrechtlichen Schutzes mit dem halben

Durchschnittssteuersatz zu besteuern.

Lfd.-Nr.: EStG 24

Bezeichnung der Begünstigung sonstiger Bezüge

Steuervergünstigung
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Ziel Begünstigung für unselbständig Erwerbstätige; Ausgleich für höhere

Dispositionsmöglichkeiten bei betrieblichen Einkünften

Rechtsgrundlage § 67 Abs. 3 bis 8 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 730 680 700

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 490 455 470

Maßnahme 6%ige Besteuerung für Abfertigungen, gesetzliche Abfertigungen von Witwer-

und Witwenpensionen, begünstigte Besteuerung von

Bauarbeiterurlaubsentgelten und —abfindungen, freiwilligen Abfertigungen und

Abfindungen, Prämien für Verbesserungsvorschläge aufgrund lohngestaltender

Vorschriften und Vergütungen für Diensterfindungen, Vergleichssummen,

Kündigungsentschädigungen und Nechzahlungen, Ersatzleistungen für nicht

verbrauchten Urlaub und für nicht konsumierte Postensuchtage,

Pensionsabfindungen sowie Sozialplanzahlungen.

Lfd.-Nr.: EStG 25

Bezeichnung der Begünstigung für SEG-Zulagen und Überstunden

Steuervergünstigung

Ziel Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Rechtsgrundlage § 68 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 1 2011 2012

Steuermindereinnahmen 840 1 870 900

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 565 585 605

Maßnahme Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen sowie Zuschläge für Sonntags-,

Feiertags- und Nachtarbeit inklusive damit zusammenhängender Überstunden

sind bis 360 Euro monatlich steuerfrei.

Zuschläge für die ersten 10 Überstunden im Monat, höchstens aber 50% des

Grundlohnes, insgesamt jedoch maximal 86 Euro monatlich, sind steuerfrei.

Lfd.-Nr.: EStG 26

Bezeichnung der Kinderfreibetrag

Steuervergünstigung

Ziel Familienförderung, Berücksichtigung der finanziellen Belastung von Familien im

Steuerrecht, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Hebung der

Frauenerwerbsquote

Rechtsgrundlage § 106a EStG 1988
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Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 85 85 85

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 57 57 57

Maßnahme Vom Einkommen ist ein Kinderfreibetrag in Höhe von 220 Euro bei

Geltendmachung durch ein Elternteil und in Höhe von 132 Euro pro Person bei

Geltendmachung durch beide Elternteile abzuziehen.

I..fd.-Nr.: EStG 27

Bezeichnung der Bausparprämie

Steuervergünstigung

Ziel Förderung des Wohnbaus

Rechtsgrundlage § 108 EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 153 135 114

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 103 90 76

Maßnahme Für Beiträge an eine Bausparkasse wird Einkommensteuer (Lohnsteuer) in Form

einer Prämie erstattet. Die Höhe der Prämie ist an die Sekundärmarktrendite

gekoppelt und beträgt zwischen 1,5% und 4%. Im April 2012 ist eine

Halbierung der Bausparprämie erfolgt.

Lfd.-Nr.: EStG 28

Bezeichnung der Prämienbegünstigte Pensions- und Zukunftsvorsorge

Steuervergünstigung

Ziel Förderung der Altersvorsorge

Rechtsgrundlage § 108a, 108b, 108g bis 108i EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 86 87 85

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 58 58 57

Maßnahme Für Beiträge an bestimmte Einrichtungen (insbesondere Lebensversicherungen,

Betriebliche Vorsorgekassen, Pensionsinvestmentfonds) wird Einkommensteuer

(Lohnsteuer) in Form einer Prämie erstattet. Die Höhe der Prämie ist an die

Bausparprämie gekoppelt (Bausparprämie +2,75%) und hängt somit ebenso

von der Sekundärmarktrendite ab. Im April 2012 ist eine Halbierung der Prämie

erfolgt.
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Lfd.-Nr.: EStG 29

Bezeichnung der Forschungsprämie

Steuervergünstigung

Ziel Forschungsförderung

Rechtsgrundlage § 108c EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 327 313 572

(Schätzung, Mb. €)

davon Bundesanteil 219 210 383

Maßnahme Für eigenbetriebliche Forschung und Auftragsforschung kann eine

Forschungsprämie in Höhe von 10% der Aufwendungen geltend gemacht

werden (=Gutschrift auf dem Abgabenkonto).

l..fd.-Nr.: EStG 30

Bezeichnung der Bildungsprämie

Steuervergünstigung

Ziel Förderung der externen Aus- und Weiterbildung

Rechtsgrundlage 5 108c EStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 22 22 22

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 15 15 15

Maßnahme Für die Aus- und Fortbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in

externen Aus- und Fortbildungseinrichtungen kann eine Bildungsprämie in Höhe

Von 6% der Aufwendungen geltend gemacht werden (=Gutschrift auf dem

Abgabenkonto), insoweit die Aufwendungen nicht Grundlage eines

Bildungsfreibetrages sind.

Körperschaftsteuergesetz 1988 (KStG)

Lfd.-Nr.: KStG 1

Bezeichnung der Befreiung von Bürgschaftsgesellschaften

Steuervergünstigung

Ziel Verwaltungsvereinfachung

Rechtsgrundlage § 5 Z 3 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.
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Maßnahme Befreiung von Kreditinstituten, die lediglich den eingeschränkten

Geschäftsgegenstand des Garantiegeschäfts wahrnehmen. Da diese

Kreditinstitute nach ihrer Satzung und tatsächlichen Geschäftsführung keinen

Gewinn anstreben dürfen (und somit lediglich Zufallsgewinne möglich sind) und

de facto die steuerlichen Gemeinnützigkeitsanforderungen erfüllen müssen,

dient die Befreiung der Verwaltungsvereinfachung.

L.fd.-Nr.: KStG 2

Bezeichnung der Befreiung von Personengesellschaften in Angelegenheiten der Bodenreform

Steuervergünstigung

Ziel Förderung der gemeinschaftlichen Nutzung der Bewirtschaftung in Fällen zu

fördern, in denen eine Einzelnutzung unrentabel wäre

Rechtsgrundlage § 5 Z 5 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Persönliche Befreiung, soweit kein Gewerbebetrieb unterhalten oder verpachtet

wird oder Grundstücke für andere als land- und forstwirtschaftliche Zwecke zur

Nutzung überlassen werden.

Lfd.-Nr.: KStG 3

Bezeichnung der Befreiung von Körperschaften, die der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger

Steuervergünstigung oder kirchlicher Zwecke dienen

Ziel Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke; Signal an die

Verantwortungsgesellschaft

Rechtsgrundlage § 5 Z 6 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Teilsteuerbefreiung für Körperschaften, die weder nach der Rechtsgrundlage

noch nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung gewinnorientiert handeln und

sich ausschließlich und unmittelbar den begünstigten Zwecken widmen.

Teilsteuerpflicht für entbehrliche Hilfsbetriebe im Sinne der

Wettbewerbsgleichheit.

Lfd.-Nr.: KStG 4

Bezeichnung der Befreiung für Pensions-, Unterstützungs- und Mitarbeitervorsorgekassen
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Steuervergünstigung

Ziel Steuerliche Förderung der zweiten Säule der Altersvorsorge

Rechtsgrundlage § 5 Z 7 iVm § 6 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Teilsteuerbefreiung für das der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft

zuzurechnende Einkommen. Somit wird die Veranlagungsphase der

Altersvorsorge weitgehend steuerfrei gestellt.

Lfd.-Nr.: KStG 5

Bezeichnung der Befreiung für kleine Versicherungsvereine

Steuervergünstigung

Ziel Verwaltungsvereinfachung

Rechtsgrundlage § 5 Z 8 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Befreiung, wenn die Beitragseinnahmen im Durchschnitt der letzten drei Jahre

4.400 Euro jährlich nicht übersteigen.

Lfd.-Nr.: KStG 6

Bezeichnung der Befreiung für bestimmte Agrargenossenschaften

Steuervergünstigung

Ziel Verwaltungsvereinfachung, Förderung der Ausnutzung von Synergieeffekten in

der kleinteiligen Landwirtschaft

Rechtsgrundlage § 5 Z 9 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Befreiung für Spezialgenossenschaften:

- landwirtschaftliche Nutzungsgenossenschaften (dienen der gemeinsamen

Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Betriebseinrichtungen und

-gegenständen; nur Überlassung an Mitglieder zulässig) und

- Winzergenossenschaften (dienen der Bearbeitung und Verwertung der von
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den Mitgliedern selbst gewonnenen Erzeugnisse, zB Wein, Most, Maische,

Trauben)

Lfd.-Nr.: KStG 7

Bezeichnung der Befreiung für gemeinnützige Bauvereinigungen

Steuervergünstigung

Ziel Förderung des Wohnbaus

Rechtsgrundlage § 5 Z 10 iVm § 6a KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 1 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Befreiung für begünstigte Geschäfte von gemeinnützigen Bauvereinigungen iSd

WGG. Begünstigt sind Hauptgeschäfte iSd § 7 Abs. 1 und 2 WGG sowie

Nebengeschäfte iSd § 7 Abs. 3 WGG. Geschäfte außerhalb begründen volle

Steuerpflicht - allerdings besteht ein Antragsrecht auf Beschränkung der

Steuerpflicht auf diese schädlichen Geschäfte; vor Aufnahme eines solchen

Geschäfts kann ein Feststellungsbescheid darüber beantragt werden, ob ein

schädliches Geschäft vorliegt. Sonderregelungen für Reservekapital, um

Verwendung des Eigenkapitals für begünstigten Zweck zu forcieren

Lfd.-Nr.: KStG 8

Bezeichnung der Besteuerung von Privatstiftungen

Steuervergünstigung

Ziel Wettbewerbsfähiges Besteuerungskonzept für Privatstiftungen im

internationalen Vergleich, Hebung der Standortattraktivität

Rechtsgrundlage § 5 Z 11 und § 13 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Gläserne“, eigennützige Privatstiftungen unterliegen einem eigenen

Besteuerungskonzept; Grundgedanke ist die Fortsetzung des steuerlichen

Schicksals des Stifters (nat. Person). Zum besonderen Steuersatz besteuerte

Kapitalerträge und ab 1.4.2012 zum besonderen Steuersatz besteuerte

Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen sollen im Ergebnis nur einmal mit

25% belastet werden und unterliegen daher zunächst einer Zwischensteuer von

25% bei Zufluss an die Stiftung; diese Zwischensteuer kann dann im Rahmen

der KESt-pflichtigen Zuwendung an den Begünstigten angerechnet werden.
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Ergänzt wird das Besteuerungskonzept durch die Stiftungseingangssteuer.

Lfd.-Nr.: KStG 9

Bezeichnung der Befreiung für gesellschaftliche Veranstaltungen von Körperschaften öffentlichen

Steuervergünstigung Rechts

Ziel Erleichterung der Mittelaufbringung für Tätigkeit der Körperschaft

Rechtsgrundlage § 5 Z 12 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Befreiung zur Entlastung von Veranstaltungsüberschüssen, wenn diese

begünstigten Zwecke zu Gute kommen, unter bestimmten Voraussetzungen

(Dauer max. 4 Tage pro Jahr, davon höchstens 3 Tage gastgewerbliche

Betätigung, erkennbare und tatsächlich Verwendung für gemeinnützige Zwecke)

Lfd.-Nr.: KStG 10

Bezeichnung der Befreiung für kollektivvertragsfähige Berufsvereinigungen

Steuervergünstigung

Ziel Gleichbehandlung der freiwilligen Interessensvertretung mit der gesetzlichen

Interessensvertretung im Hinblick auf ähnliche Rechtsstellung und praktische

Bedeutung

Rechtsgrundlage § 5 Z 13 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mb. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Befreiung von Körperschaften, denen durch das Wirtschaftsministerium die

Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt wurde. Teilsteuerpflicht für wirtschaftliche

Geschäftsbetriebe, land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Gewerbebetriebe.

Mitgliedsbeiträge sind nicht steuerpflichtig

Lfd.-Nr.: KStG 11

Bezeichnung der Gruppenbesteuerung

Steuervergünstigung

Ziel Hebung der Standortattraktivität durch zeitgemäßes

Konzernbesteuerungskonzept

Rechtsgrundlage § 9 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung
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Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Ergebnisausgleich zwischen finanziell verbundenen Körperschaften.

Berücksichtigung von Auslandsverlusten im Jahr der Verlustentstehung mit

Nachversteuerung bei Verlustverwertung im Ausland oder Ausscheiden aus der

Gruppe. Firmenwertabschreibung für inländische Gruppenmitglieder.

Lfd.-Nr.: KStG 11

Bezeichnung der Beteiligungsertragsbefreiung, Internationale Schachtelbeteiligungen

Steuervergünstigung

Ziel Vermeidung der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung von Gewinnen

Rechtsgrundlage § 10 KStG 1988

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Befreiung von Beteiligungserträgen inländischer Kapitalgesellschaften, EU

Kapitalgesellschaften sowie Kapitalgesellschaften aus Drittstaaten mit

umfassender Amts- und Vollstreckungshilfe. Überdies Befreiung internationaler

Schachtelbeteiligungen (>10%, >1 Jahr) auch hinsichtlich Substanzgewinne mit

Option zu Steuerhängigkeit im Jahr der Anschaffung. Methodenwechsel zur

Anrechnungsmethode bei Missbrauchsverdacht, Anrechnungsvortrag für nicht

berücksichtigte ausländische Körperschaftsteuer.

Lfd.-Nr.: KStG 12

Bezeichnung der Freibetrag für begünstigte Zwecke

Steuervergünstigung

Ziel Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke; Signal an die

Verantwortungsgesellschaft

Rechtsgrundlage § 23

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Nach § 5 Z 6 befreite (“gemeinnützige“) Körperschaften unterliegen

gegebenenfalls einer Teilsteuerpflicht. Zur Förderung der Zweckverwirklichung

ist ein steuerfreies Existenzminimum von 7.300 Euro für diese Körperschaften
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vorgesehen; dieses kann unter gewissen Voraussetzungen und mit

Einschränkungen über 10 Jahre kumuliert werden

Elektrizitätsa bgabegesetz ( EIAbgG)

Lfd.-Nr.: EIAbgG 1

Bezeichnung der Steuerbefrelung für elektrische Energie für den Transport und die Erzeugung

Steuervergünstigung von elektrischer Energie und von Mineralöl

Ziel Der Energieaufwand der zur Erzeugung und zur Bereitstellung der Energie für

den Konsumenten benötigt wird unterliegt nicht der Besteuerung.

_Rechtsgrundlage § 2 Z 2 EIAbgG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 100 100 100

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 65 65 65

Maßnahme Der elektrische Energieaufwand, der zur Erzeugung und zur Fortleitung von

elektrischer Energie, von Erdgas oder von Mineralöl verwendet wird, ist von der

Abgabe befreit.

Energieabgabenvergütungsgesetz (EnAbgVergG)

Lfd.-Nr.: EnAbgVergG 1

Bezeichnung der Energieträger soweit sie 0,5% des Nettoproduktionswertes bzw. die

Steuervergünstigung Mindeststeuersätze der Energiesteuerrichtlinie übersteigen

Ziel Steuererstattungen für energieintensive Unternehmen bis zur Höhe der

Mi ndeststeuerbeträge.

Rechtsgrundlage EU-Richtlinie 2003/96/EG, BGBL 1996/201 idF.

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 550 450 450

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 370 300 300

Maßnahme Die Energieabgabenvergütung an die produzierende Wirtschaft kommt gemäß

Energieabgabenvergütungsgesetz erst dann zur Anwendung wenn die

entrichtete Energieabgabe 0,5% des Nettoproduktionswertes übersteigt. Eine

Energieabgabenvergütung ist bei energieintensiven Betrieben aus

Wettbewerbsgründen innerhalb der Europäischen Union erforderlich. Erstattung

wurde 1996 eingeführt. Der entsprechende Betrag wird abzüglich eines

allgemeinen Selbstbehalts von 400 Euro vom für die Umsatzsteuer zuständigen

Finanzamt ausbezahlt.
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Erdgasabgabegesetz (ErdgasAbgG)

Lfd.-Nr.: ErdgasAbgG 1

Bezeichnung der Steuerbefreiung für Erdgas zum Transport und zur Verarbeitung von fossilen

Steuervergünstigung Energieträgern

Ziel Der Energieaufwand der zur Erzeugung und zur Bereitstellung der Energie für

den Konsumenten benötigt wird unterliegt nicht der Besteuerung.

Rechtsgrundlage § 3 Abs. 1 Z 2 ErdgasAbgG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 50 50 50

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 35 35 35

Maßnahme Erdgas, das für den Transport und für die Verarbeitung von Mineralöl verbraucht

wird, ist von der Erdgasabgabe befreit.

Mineralölsteuergesetz 1995 (MinStG)

Lfd.-Nr.: MinStG 1

Bezeichnung der Steuerbefreiung für Schiffbetriebsstoffe

Steuervergünstigung

Ziel Wettbewerbsgleichheit der Schifffahrtsunternehmen auf österr. Internationalen

Gewässern

Rechtsgrundlage § 4 Abs. 1 Z 2 MinStG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 10 5 2

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 7 3 1

Maßnahme Mineralöl, das als Schiffsbetriebsstoff an Schifffahrtsunternehmen für die

gewerbsmäßige Beförderung von Personen und Sachen einschließlich

Werksverkehr auf der Donau, dem Bodensee oder auf dem Neusiedlersee aus

Steuerlagern oder Zolllagern abgegeben wird und Kraftstoffe die die an solche

Unternehmen zum Einsatz zu diesem Zwecken auf diesen Gewässern

abgegeben werden ist von der Mineralölsteuer befreit.

Lfd.-Nr.: MinStG 2

Bezeichnung der Steuerbefreiung für Luftfahrtbetriebsstoffe

Steuervergünstigung

Ziel Wettbewerbsgleichheit von Luftfahrtu nternehmen bei der gewerblichen

Beförderung von Personen und Frachtgut
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Rechtsgrundlage § 4 Abs. 1 Z 1 MinStG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 290 350 340

(Schätzung, Mio €)

davon Bundesanteil 195 235 230

Maßnahme Mineralöl, das als Luftfahrtsbetriebsstoff an Luftfahrtunternehmen für die

gewerbsmäßige Beförderung von Personen oder Sachen oder für sonstige

gewerbsmäßige Dienstleistungen, die mittels eines Luftfahrzeuges erbracht

werden, aus Steuerlagern oder Zollagern abgegeben wird ist von der

Mineralölsteuer befreit.

I..fd.-Nr.: MinStG 3

Bezeichnung der Steuerbefreiung biogener Treibstoffe in reiner Form und als Zumischung bei

Steuervergünstigung Benzin und Diesel

Ziel Förderung nicht fossiler Treibstoffe, Reduktion des C02 Ausstoßes.

Rechtsgrundlage § 2 Abs. 4 iVm § 4 Abs. 1 Z 7 MinStG, § 3 Abs. 1 Z 1 lit. e, § 3 Abs. 1 Z 2 lit. e

MinStG und § 3 Abs. 1 Z 4 lit. d MinStG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 340 320 340

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 230 215 230

Maßnahme Mineralöle, ausschließlich aus biogenen Stoffen, auch wenn diesen

Kleinstmengen anderer Stoffe zum Verbessern oder Denaturieren beigemischt

wurden, sind von der Mineralölsteuer befreit.

Normverbrauchsa bgabegesetz 1991 (N0VAG)

Lfd.-Nr.: NoVAG 1

Bezeichnung der Steuerbefrelung für Taxi, Leihwagen, Feuerwehren, Krankentransport- und

Steuervergünstigung Rettungsfahrzeuge, Begleitfahrzeuge für Schwertransporte, Gästewagen,

Leichenwagen, Vorführkraftfahrzeuge, Fahrschulkraftfahrzeuge

Ziel Entlastung von Erste-Hilfeeinrichtungen und Gewerben, deren

Betriebsgegenstand das Fahrzeug ist oder die auf das KFZ abgewiesen sind.

Rechtsgrundlage § 3 Z 3 N0VAG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 15 15 15

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 10 10 10

Maßnahme Von der Normverbrauchsabgabe sind Vorgänge in Bezug auf
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Lfd.-Nr.: WerbeAbgG 1

Bezeichnung der Mediale Unterstützung des Glückspiels (gern. 17 Abs. 7 GSpG) ist keine

Steuervergünstigung Werbeleistung

Ziel Keine Doppelbelastung des Konzessionärs durch Konzessionsabgabe und

Werbeabgabe

Rechtsgrundlage § 1 Abs. 3 WerbeAbgG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A k.A

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Der Konzessionär hat für die Überlassung des Rechts zur Durchführung der

Glücksspiele eine Konzessionsabgabe zu entrichten. Der Konzessionär sorgt für

die generelle rnediale Unterstützung die nicht als Werbeleistung gilt

Lfd.-Nr.: WerbeAbgG 2

Bezeichnung der Onlinewerbung nicht steuerbar

Steuervergünstigung

Ziel Förderung der Verbreitung des Internets

Rechtsgrundlage Onlinewerbung ist gern. §1 Abs.2 nicht Gegenstand des Werbeabgabegesetzes.

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen k.A. k.A. k.A.

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil k.A. k.A. k.A.

Maßnahme Als Werbeleistung gilt die Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen in

Druckwerken, in Hörfunk, Fernsehen und Werbebotschaften auf Flächen und in

Räumen.

Gebührengesetz 1957 (GebG)

Lfd.-Nr.: GebG 1

Bezeichnung der Befreiung für unmittelbar durch die Geburt veranlasste Schriften

Steuervergünstigung

Ziel Farnilienförderung

Vorführkraftfahrzeuge, Fahrschulkraftfahrzeuge, Miet-, Taxi-, und Gästewagen,

Kraftfahrzeuge, die für den Zwecke der Krankenbeförderung und im

Rettungswesen verwendet werden, Leichenwagen, Einsatzfahrzeuge der

Feuerwehren und Begleitfahrzeuge für Sonderfahrzeuge befreit

Werbeabgabegesetz 2000 (WerbeAbgG)
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Rechtsgrundlage § 35 (6) GebG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 5 5 5

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 5 5 5

Maßnahme Die „Erstausstattung“ mit Dokumenten für Kinder bis zum 2. Lebensjahr erfolgt

gebührenfrei.

Grunderwerbsteuergesetz 1987 (GrEStG)

Lfd.-Nr.: GrEStG 1

Bezeichnung der Begünstigter Steuersatz für Grundstücke innerhalb der Familie

Steuervergünstigung

Ziel Steuerliche Begünstigung für Grundstücksübertragungen innerhalb der Familie

Rechtsgrundlage § 7 (1) Z 1 und 2 GrEStG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 50 50 80

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 2 2 3

Maßnahme Steuersatz von 2% (statt 3,5%) bei Grundstücksübertragungen innerhalb der

Familie

Lfd.-Nr.: GrEStG 2

Bezeichnung der Bemessungsgrundlage einfacher Einheitswert für LuF-Grundstücke, die innerhalb

Steuervergünstigung der Familie gegen Sicherung des Lebensunterhalts überlassen werden.

Ziel Zusätzliche steuerliche Begünstigung für die entgeltliche Übertragung von LuF
Grundstücken innerhalb der Familie

Rechtsgrundlage § 4 (2) Z 2 iVm § 6 (1) lit. a GrEStG

Status / Befristung Bis Ende Mai 2014

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 1 1 2

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil ‘‘0 ‘‘0

Maßnahme Bei der entgeltlichen Übertragung von LuF-Grundstücken ist nicht die
Gegenleistung Bemessungsgrundlage, sondern der (in der Regel niedrigere)
Einheitswert.

Lfd.-Nr.: GrEStG 3

Bezeichnung der Steuerermäßigung für unentgeltlich übertragene LuF-Grundstücke
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Steuervergünstigung

Ziel Begünstigung bei der unentgeltlichen Übertragung von LuF Grundstücken

Rechtsgrundlage § 7 (1) Z 3 GrEStG

Status / Befristung Bis Ende Mai 2014

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 2 2 3

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil ‘‘0 «.‘O

Maßnahme Bei der unentgeltlichen Übertragung von LuF-Grundstücken steht ein

Steuerabsatzbetrag von höchstens 110 Euro zu.

Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz (GSBG)

Lfd.-Nr.: GSBG 1

Bezeichnung der Zahlungen im Rahmen des GSBG

Steuervergünstigung

Ziel Ausgleich der finanziellen Mehrbelastung des öffentlichen Gesundheits- und

Sozialbereichs, der durch den Verlust des Vorsteuerabzugs mit Angleichung des

Umsatzsteuergesetzes an die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie entstanden ist.

Rechtsgrundlage Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetz

Status / Befristung unbefristet

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 1.892 1.876 2.065

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 1.270 1.250 1.370

Maßnahme Sozialversicherungen und Krankenfürsorgeeinrichtungen erhalten direkt und

indirekt 5,O7% ihrer Krankenversicherungsaufwendungen ersetzt. Trägern des

öffentlichen Fürsorgewesens, öffentlichen oder gemeinnützigen Kranken- und

Kuranstalten sowie Einrichtungen, die Kranke transportieren, bzw. die

Lieferungen von menschlichen Organen oder Frauenmilch durchführen, werden

nicht abziehbare Vorsteuern in Zusammenhang mit bestimmten befreiten

Leistungen abgegolten, gekürzt um gewisse private Beiträge. Ärzte erhalten

einen nach Fach gestaffelten Prozentsatz als Zuschlag zu den von

Sozialversicherungsträgern, Krankenfürsorgeanstalten oder Trägern des

öffentlichen Fürsorgewesens bezahlten Entgelten. Anderen öffentliche oder

gemeinnützigen Alten-, Behinderten- oder Pflegeheimen wird eine Beihilfe in

Höhe von vier Prozent der Entgelte der Träger des öffentlichen Fürsorgewesens

zugewandt.

III-36 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (eletr. übermittelte Version)226 von 285

www.parlament.gv.at



223

Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 und Versicherungssteuergesetz 1953

(KfzStG / VersStG)

Lfd.-Nr.: KfzStG+VersStG 1

Bezeichnung der Steuerbefreiung für Kfz von Körperbehinderten

Steuervergünstigung

Ziel Steuerbefreiung für Körperbehinderte

Rechtsgrundlage § 2 (1) Z 12 KfzStG und § 4 (3) Z 9 VersStG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 15 15 15

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 10 10 10

Maßnahme Kfz, die Körperbehinderte, denen die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel nicht

zumutbar ist, sind steuerbefreit.

Lfd-Nr.: KfzStG+VersStG 2

Bezeichnung der Steuerbefreiung für Traktoren und Motorkarren (inkl. Anhänger) in LuF

Steuervergünstigung Betrieben

Ziel Förderung der LuF

Rechtsgrundlage § 2 (1) Z 7 KfzStG

Status / Befristung Keine Befristung

Finanzielles Volumen 2010 2011 2012

Steuermindereinnahmen 110 70 70

(Schätzung, Mio. €)

davon Bundesanteil 75 45 45

Maßnahme Steuerbefreiung für ausschließlich oder vorwiegend in der LuF verwendete

Zugmaschinen und Motorkarren
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Internationale Einordnung

Anlage VI

Ein statistischer Überblick über die internationale Einordnung der Förderungen in Österreich

kann nur au Basis gesamtstaatlicher Daten geboten werden. Diese Daten beruhen auf dem

Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG); ein unmittelbarer

Vergleich mit den übrigen Daten im Förderungsbericht, welche auf den Aufzeichnungen der

Haushaltsverrechnung des Bundes basieren, ist somit nicht möglich. In diesem

Zusammenhang ist der Förderungsbegriff gemäß § 54 BHG 1986, welcher auf § 20 Abs. 5

BHG aufbaut (vgl. Seite 4, Pkt 3.211), nicht anwendbar.

Die gesamten Geldleistungen der Gebietskörperschaften an Unternehmen und

Privatpersonen in Österreich betrugen 2012 an die 80 Mrd. Euro, das sind rund 25,7% des

Bruttoinlandsproduktes (BIP). (vgl. Übersicht 1)

Gemäß dem ESVG umschließt dieser Wert zum Ländervergleich alle direkten Förderungen

(Subventionen und Vermögenstransfers) an Unternehmen sowie an Private inklusive

ausbezahlter Sozialleistungen.

Die Entwicklung dieser Transfers ist im Gesamtbild gegenüber 2011 leicht angestiegen.

Übersicht 1:

Gesamte Geldtransfers

(Geldleistungen an Unternehmen und Privatpersonen)

In Prozent des BIP

2002 2003 2004 2005 ] 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Österreich 24,4 25,0 28,2 24,4 24,1 23,6 24,0 25,9 26,3 25,0 25,7*

Europäische Union
18,1 18,3 18,2 18,2 17,6 17,1 17,9 19,8 19,9 19,0 19,4

(27 Länder)

Eu rora um
19,0 19,1 19,1 18,9 18,6 18,0 18,4 20,4 20,9 19,8 20,4

(17 Länder)

Deutschland 21,7 22,0 21,4 21,2 20,1 18,7 18,6 20,4 20,9 18,5 18,3

Frankreich 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9 20,0 21,9 21,9 21,7 22,2

Finnland 18,1 18,5 18,2 18,2 17,7 16,7 17,0 20,0 20,0 19,4 20,2

Schweden 17,7 18,2 17,7 17,6 17,1 16,1 16,1 17,5 16,4 15,9 16,3

Schweiz 17,5 17,4 17,2 17,0 16,0 15,6 15,5 16,1 16,2 15,6
Keine

Daten

Quelle: Eurostat
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266 Anlage VI

*Der Großteil der Geldtransfers in Höhe von 25,7% des BIP fließt an Privatpersonen, dieser

Teil ist gegenüber 2011 leicht rückläufig und machte 2012 für Österreich 19,1% des BIP aus.

In den dargestellten Staaten ist der Anteil der Geldtransfers in Österreich am höchsten, an

zweiter Stelle folgt Frankreich. In der Europäischen Union (27 Länder) werden 19,4% des

BIP für Geldtransfers verwendet, in Deutschland und Schweden sind die Anteile geringer. Die

finnischen Geldtransfers liegen mit 20,2% des BIP unter dem Euroraum (17 Länder) mit

20,4% des BIP. Für die Schweiz gibt es für 2012 noch keine Daten, aber sie hatten seit 2002

den geringsten Anteil an Geldtransfers am BIP.

Übersicht 2 gibt einen Überblick über Geld- und Versicherungsleistungen an Privatpersonen

nach einzelnen Förderungszwecken. Die Einteilung erfolgt nach den COFOG, das sind die

Klassifikationen der Aufgabenbereiche des Staates.

Übersicht 2:

Geld- und Versicherungsleistungen an Privatpersonen (COFOG) 2011

In Prozent des BIP

± -

ai -o
-

.po Q)
D
1_

0 GJ
4 4—

4- E — OD 04- C -

E -

GJu rD
Lfl L

-cl) -3D ci -

u rD E
o(D

i LU < w <u nr

Österreich 19,6 1,8 12,5 1,5 2 1,2 0,1 0,5 0,0 0,0

Deutschland 17,6 2,8 9,4 1,9 1,3 2,2 0,1 0,2 0,0 0,0

Frankreich 20,7 1,9 12,4 1,5 1,8 1,6 1,9 0,6 0,0 0,0

Finnland 18,7 3,0 10,5 0,8 1,4 2,0 0,3 0,5 0,0 0,2

Schweden 14,8 3,1 8,0 0,4 1,9 0,6 0,3 0,5 0,0 0,0

Quelle: Eurostat

Anmerkung: Die in der Übersicht 2 angeführten Werte gemäß „COFOG“ können nur aus dem

Jahr 2011 herangezogen werden — Daten gemäß „COFOG 2012“ sind noch nicht verfügbar.

Die Ausgaben für die soziale Sicherung betrugen 2011 in Österreich 19,6% des BIP. Die

Anteile der abgebildeten Staaten liegen über dem der Europäischen Union (27 Länder), in

dieser betragen die Ausgaben für die soziale Sicherung 17,4% des BIP. Im Euroraum (17
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Anlage VI

Länder) lag der Wert bei 18,3% des BIP. Höhere Ausgaben für die soziale Sicherung haben

Finnland (18,7% des BIP), Griechenland, Italien, Österreich (je 19,6% des BIP) und

Frankreich (20,7% des BIP).

Der mit Abstand größte Teil sind in allen Staaten die Ausgaben für die Pensionen. Der Wert

schwankt zwischen 8% des BIP in Schweden und 12,5% des BIP in Österreich.

An zweiter Stelle liegen die Ausgaben für Krankheit und Erwerbsunfähigkeit, sie liegen

zwischen 1,8°h des BIP in Österreich und 3,1% des BIP in Schweden.

Frankreich hat im Bereich des Wohnraums mit Geld- und Versicherungsleistungen von 1,9%

des BIP einen sehr hohen Anteil, in den anderen dargestellten Staaten liegt der Anteil

zwischen 0,1% und 0,3% des BIP.

Übersicht 3 gibt einen Überblick über Förderungen an Unternehmen. Hiernach ist der Anteil

der Förderungen an Unternehmen, die sich in Österreich zu etwa 60°k aus Subventionen und

zu 40% aus Vermögenstransfers zusammensetzen, 2012 mit 6,6% des BIP im

internationalen Vergleich sehr hoch.

Der Anteil der Förderungen lag in Österreich von 2002 bis 2012 zwischen 5,2% und 9,1%

des BIP. F1it Ausnahme von 2011 ist er seit 2005 gestiegen, 2012 lag er bei 6,6% des BIP.

Entscheidend für den Anstieg war vor allem der Zuwachs an direkten Förderungen im

Gesundheitswesen.

Die Vermögenstransfers lagen 2002 bis 2012 zwischen 1,9% und 5,6% des BIP. 2012 lagen

sie bei 3,1°k des BIP. Den Ausreißer verursachte 2004 ein außerordentlicher

Vermögenstransfer an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), wodurch der Förderanteil

auf 5,6% des BIP stieg.

Die Subventionen schwankten 2002 bis 2012 zwischen 3,3% auf 3,6% des BIP, 2012 lagen

sie bei 3,5% des BIP.
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Übersicht 3:

Förderungen an Unternehmen

Internationale Einordnung Österreichs

2002

in Prozent des BIP

Österreich Subventionen
3,3 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5

Osterreich
Vermögenstransfers

1,9 2,0 5,6 2,2 2,3 2,5 2,4 2,5 3,1 2,5
3,1

Österreich Gesamt
5,2 6 9,1 6 5,7 T T

Europäische Union
(27 Länder)

2,5
2,5

Euroraum (17 Länder)
2,7 2,6 2,7 Z6 2 T

Deutschland
3,0 3,0 2,7 2,7 2,4 2,2 2,3 2,5 3,6 2,0 2

Frankreich
2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,4 2,2 2,4

Finnland
1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,9 1,8 1,8 1,7

Schweden
1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8

Schweiz
6,2 5,4 53 51 4,7 4,8 53 4,4 4,5 4,7

Quelle: Eurostat

Zu den Subventionen zählen:

Laufende Zahlungen ohne Gegenleistung, die der Staat an gebietsansässige Produzenten

leistet, um den Umfang der Produktion dieser Einheiten, ihre Verkaufspreise oder die

Entlohnung der Produktionsfaktoren zu beeinflussen.

Beispiele für Österreich:

• Zahlungen im Rahmen der Krankenanstaltenfinanzierung von Ländern, Wien und den

Landeskrankenanstaltenfonds

• Leistungen des Bundes gemäß Bundesbahn- und Privatbahngesetz

• Leistungen im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik

• Bildungs-, Forschungs-, Lehrlings- und Auftragsforschungsprämie

Anlage VI
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• Ersatzzahlungen an Kranken- und Kuranstalten für den Wegfall der VSt

Abzugsberechtigung durch die USt-Befreiung

• Landwirtschaftsförderungen

Zu den Vermögenstransfers zählen z.B.:

• Investitionszuschüsse, d.h. Geld- oder Entrichtung des Staates an andere

institutionelle Einheiten für den Erwerb von Anlagevermögen (z.B. vom Bund an die ÖBB für

Infrastruktur, von Wien an den U-Bahnbau, von den Ländern an die Wildbach- und

Lawinenverbauung bzw. an den Bau von Güterwegen oder Hochwasserschutz)

• Sonstige Vermögenstransfers:

- Schuldenerlässe und Schuldenübernahmen (z.B. von ausgegliederten Einrichtungen)

- Kapitalzuschüsse (z.B. an verstaatlichte Banken)

- Ausfälle von Haftungen

- 2007: Rückerstattung von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen aufgrund eines VwGH

Entscheids

- Abgrenzungen durch Differenzen zwischen veranlagten/erklärten und tatsächlich

geleisteten Steuern

- Kunstrestitutionen (2006 “Adele Bloch-Bauer“, 2007 “Sammlung Batliner“)

In der Europäischen Union (27 Länder) wurden 2012 mit 2,5% des BIP deutlich weniger

Mittel für Förderungen für Unternehmen als in Österreich aufgewendet. Im Durchschnitt liegt

dieser Wert seit 2002 bei etwa 2,5%.

Wesentlich geringere Förderanteile als Österreich weisen beispielsweise Schweden oder

Finnland (2012: 1,8% bzw. 1,7% des BIP) auf. Zu den Ländern mit den geringsten

Förderanteilen zählten 2012 Litauen (0,6% des BIP), Irland (1,2% des BIP) und Polen (1,3%

des BIP).

Die Schweiz weist mit 4,7% des BIP (2011) ein vergleichsweise hohes Förderniveau auf. Dies

ist vor allem auf relativ hohe Subventionen zurückzuführen.

Übersicht 4 gibt einen Überblick über die Geldleistungen an Unternehmen aufgegliedert nach

einzelnen Förderungszwecken (auf Basis der COFOG*).
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Übersicht 4:

Geldleistungen an Unternehmen (COFOG*) 2011

In Prozent des BIP

Anlage VI

b -D —

C *
0 0

D 01 * 0) 0)
‘, 0 0

0)0)

E c
0) 0)

tfl L
‚‚bD — 0 0) 0)

*Klassifkation der
0) 0 0

5 00
0 -0

Aufgabenbereiche -

E - 0)

ULf 0 E 0) 0)

0 0) — D 0 0 0) —des Staates 0 = 0)
— < :0 > > 0 0 00 C D F- •

oC-] D ui

:Q
0 LJ

6,4 0,20,0 0,0 3,0 0,2 0,3 2,1 0,2 0,2 0,2
Österreich
Europäische Union

2,9 0,2 0,0 1,9 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2
(27 Länder)

3,2 0,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0
Euroraum (17 Länder)

3,5 0,2 0,0 0,0 2,5 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1
Deutschland

2,3 0,3 0,0 0,0 1,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2
Frankreich

1,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Finnland

1,7 0,1 0,0 0,0 1,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Schweden

4,4 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 1,5 0,1 0,3 0,2
Schweiz

Quelle: Eurostat **) z.B. ÖBB, Asfinag

Anmerkung: Die in der Übersicht 4 angeführten Werte gemäß „COFOG“ können nur aus dem

Jahr 2011 herangezogen werden — Daten gemäß „COFOG 2012“ sind noch nicht verfügbar.

Die Betrachtung der einzelnen Ausgabenbereiche zeigt, dass generell in den Bereichen

„Wirtschaftliche Angelegenheiten“ und „Gesundheitswesen“ die höchsten Förderungen

fließen. In diesen Kategorien hat Österreich zuletzt (2011) mit 3% des BIP (Wirtschaft) sehr

hohe beziehungsweise mit 2,l% des BIP (Gesundheit), relativ die höchsten Förderressourcen

aufgewendet. In den Europäischen Union (27 Länder) lagen diese Werte bei 1,9% bzw.

0,1% des BIP, die Schweiz verzeichnete dort 2,2% bzw. 1,5% des BIP. Im

Gesundheitswesen fördern die meisten Länder gar nicht oder nur minimal (Förderanteil von

0 — 0,2%).

Innerhalb der beiden Ausgabenkategorien „Wirtschaftliche Angelegenheiten“ (Österreich

2011: 3% des BIP) und „Gesundheitswesen“ (Österreich 2011: 2,l% des BIP) waren in

Österreich die Untergruppen „Allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft und des

Arbeitsmarktes“ (0,5% des BIP) und „Verkehr“ (1,7% des BIP) bzw. „Stationäre Behandlung“

(1,7% des BIP) die größten Subventionsempfänger. Bezüglich der ersten beiden

Untergruppen befindet sich Österreich gemeinsam mit anderen Ländern (etwa Schweden
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oder Norwegen) am oberen Rand der Skala, bei den Ausgaben für stationäre Behandlung

jedoch an alleiniger Spitzenposition.

Bei internationalen Vergleichen dieser Art müssen jedoch Länderspezifika berücksichtigt

werden. So ist vielfach der Gesundheitsdienst vorwiegend staatlich organisiert und daher

sind Subventionen sowie Kapitaitransfers an private Anbieter gering.

Einen genaueren Überblick über die in Österreich bestehende Aufteilung der Subventionen

auf einzelne Förderungszwecke bietet Übersicht 5.

In Österreich werden formell Gesundheitsleistungen auch von Privaten unter staatlicher

Aufsicht erbracht, das österreichische Spitaiswesen weist zahlreiche Ausgliederungen auf.

Gemäß einer WIFO-Untersuchung für 2007, betrugen z.B. Subventionen für Krankenhäuser

rund 1°h des BIP.

Der ebenfalls subventionsintensive Verkehrsbereich ist stark von den Ausgaben für Bahnen

geprägt. Die als Subvention klassifizierten Zuwendungen für ÖBB und Privatbahnen sowie für

die Verkehrsbetriebe in Wien betrugen 2007 rd. 0,4% des BIP.

Anmerkung: Die in der Übersicht 5 angeführten Werte gemäß „COFOG“ können nur aus dem

Jahr 2011 herangezogen werden — Daten gemäß „COFOG 2012“ sind noch nicht verfügbar.
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FÖRDERUNGSBERICHT 2012 - STICHWORTVERZEICHNIS

-A

A plus B 142

Achenseebahn AG, Jenbach 154

Aeronautik 142, 144

AG der Wiener Lokalbahnen 154

Agrarmarkt Austria (AMA) 172, 174, 176, 178, 188, 190

Aidshilfe (verschiedene Bundesländer) 78

Akademie der Wissenschaften 122

Aktion kritischer Schüler 90

Arbeiterkammern 64, 70

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs 28

Arbeitsgemeinschaft der Bildungsheime Österreichs 108

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Jugend Österreichs 88

Architektur Zentrum Wien 98, 128

ARGE Schuldnerberatung 74

Auslandsösterreicherwerk 36

Austria Ski BetriebsGmbH 52

Austrian Business Agency 136

-B

Beirat der Arbeitsgemeinschaft gegen Suchtgefahren (Stmk.) 82

Bgld. Verb. psychosoz. Dienst 82

Bgld. Verb. z. Fürsorge u. Rehabilitation psychBehind. 80

Blasmusikverband Österreich/Blasmusikjugend Österreich 90

Bregenzer Festspiele 98, 126

Bücherei - Verband Österreich 102, 130

Buchklub der Jugend 106

Bund Europäischer Jugend Österreichs 88

Bundesfeuerwehrverband 28

Bundessporteinrichtungen GmbH 56

-c-
Carinthischer Sommer 98, 126

Caritas 30, 70, 72

Christian Doppler Gesellschaft, Wien 138

Circolo di Cultura Italo-Austriaco 44

Club International Universitaire 114

COPART - Verein kreativer Exekutivbeamter 26

-D
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Diplomatische Akademie 36

Dokumentationsstelle f. neuere österr. Literatur/Literaturhaus 98, 126

DOWAS für Frauen, Innsbruck 48

DrogenkontroHprogramm der VN (UNDCP) 40, 42

-E

Einheitliche Betriebspramie 172

Elisabethbühne 100, 128

Entwicklungsfonds für Frauen (UNIFEM) 38, 40

ERP-Fonds (Industrie, Gewerbe, Tourismus) 136, 170

Erweitertes Weltraumprogramm der VN 38, 40

Erwin Schrödinger Institut für Mathematische Physik 120

European Peace Univ. Center, Stadt Schlaining 26, 96

-F

Fachhochschulen - Kooperationen 124

Festwoche der alten Musik - Innsbruck 98, 126

FIT-lT 142, 144

Flüchtlingshochkommissariat der VN (UNHCR) 42

Fonds der Vereinten Nationen für Bevölkerungsfragen (UNFPA) 38, 40

Fonds der VN für industrielle Entwicklung (UNIDF) 38, 40

Fonds zur Stärkung von OCHA 38, 40

Fonds zur Unterstützung österr. Staatsbürger im Ausland 44

Forschungsförderungs GmbH 136, 142, 144

Forschungsgesellschaft Joanneum, Graz 144, 146

Forschungszentrum Kulturwissenschaften 120

Frauen in Forschung und Technologie 140, 142, 144

Freilichtmuseum Stübing bei Graz 102, 132

Freiw.Fonds d.VN f.beratende Dienste a.d. Gebiet d. Menschenr. 38

Freiwilliger Fonds der VN für Opfer von Folterungen 38, 40

-G-

Gemeinde- und Städtebund 60

Gerlitzen Süd 182

Gesellschaft der Musikfreunde Wien 100, 128

Gesellschaft für Mikroelektronik 146

Gesellschaft für politische Aufklärung 18

Gesellschaft für Politisch-Strategische Studien 52

Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Ges. AG, Graz 154

Griechenfanddarlehen 194
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Hammer-Purgstall-Gesellschaft 118

Haschomer Hazair 90

Headquarter Strategy 142

Hilfswerk der VN für Palästinaflüchthnge (UNRWA) 38, 40

Hospitaldienst Souveräner Malteser-Ritter-Orden Österreich 28
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IG-Freie Theaterarbeit 100, 128

Industrielle Forschungscluster (F&E-Offensive) 138

Inst. für die Wissenschaften vom Menschen 120

Institut für Jugendliteratur und Leseforschung 98, 126

Institut der VN für Ausbildung u. Forschung (UNITAR) 40

Institut für die Wissenschaften vom Menschen 120

Institut für Finanzwissenschaft und Steuerrecht 60

Institut für höhere Studien und wiss. Forschung 60, 120

Institut für Jugendliteratur und Leseforschung 98, 126

Institut für Rechts- und Kriminalsoziologle 48

Institut für Sozialdienste - Verein f. Sachwalterschaft Vbg. 48

Intelligente Verkehrssysteme 140, 142, 144

Inter Thalia Theaterbetriebsges.m.b.H. 98, 126

Interessengemeinschaft Österreich Autorinnen u. Autoren 100, 128

Interessentengewässer 184, 186

Intern. Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 40

International Peace Institute 38, 40

Internationale Schule Wien 112

Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien 194

Internationales Presseinstitut (IPI) 36

Israelitische Kultusgemeinde Wien 108

IUFRO-Sekretariat 162

—J—

Joint Vienna Institute (JVI) 60

Jüdisches Museum Hohenems 106

Jüdisches Museum Wien 102, 130

Jugendbildungs- u. Informationszentrum Obersteiermark (BIZ) 80, 82

Jugendhilfsdienst des Landesverbandes f. Psychohygiene/Sbg. 82

Junge ÖVP 88

Junior Professional Officer Programm 38, 40

III-36 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (eletr. übermittelte Version)280 von 285

www.parlament.gv.at



v
FÖRDERUNGSBERICHT 2012 - STICHWORTVERZEICHNIS

-K

Kammern der gewerbl. Wirtschaft 64, 66, 108, 148

Kapitalentwicklungsfonds der VN (UNCDF) 40

Karl-v. Vogelsang-Institut 118

Kinderhilfswerk der VN (UNICEF) 38, 40

Klangforum Wien 100, 128

Kriseninterventionszentrum Wien 48

Kunsthaus Mürzzuschlag Ges.m.b.H 116

Kuratorium für Verkehrssicherheit 158

KZ-Gedenkstätte Mauthausen 26

-L

Landwirtschaftskammern 64, 66

Lateinamerikanische exilierte Frauen in Österreich (LEFÖ) 34

Linzer Lokalbahn AG, Linz 154

Lokaib. Vöcklamarkt- Attersee AG, Gmunden 154

Lokalbahn Gmunden- Vorchdorf AG, Gmunden 154

Ludw. Boltzmann-Ges. Forschungsschwerpunkte 140

Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft 120

-M

Marchfeldkanal Betriebsgesellschaft 158

Mediacult 118

Milchprämie 174

Minenassistenzservice d. Vereinten Nationen (UNMAS) 40

MOKI-Kindertheater 106

Montafonerbahn AG 154

Museum Arbeitswelt Steyr 106

Musikalische Jugend Österreichs 100, 128
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Nachhaltig Wirtschaften 140, 142, 144

Nanotechnologie 140, 142, 144

Nationales Weltraumprogramm 142, 144

Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus 14

Neusiedler Seebahn AG 154

NÖ Landesverein für Sachwalterschaft 48
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Oberösterreichische Volkshilfe 30

Oberösterreichisches Studentenwerk 116

Öst. Mensen-Betriebsges. 114

Österr. Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 122

Österr. Caritas-Zentrale 30, 70, 72

Österr. Diabetikervereinigung 78

Österr. Gesellschaft für Literatur 98, 126

Österr. Hilfswerk 70, 72

Österr. Informationszentrum für zeitgenössische Musik 128

Österr. Normungsinstitut 74, 150

Österr. Parlamentarische Gesellschaft 14

Österr. Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung 120

Österreich Institut Ges.m.b.H. 46

Österreichische Computergesellschaft 144

Österreichische Filmgalerie GmbH 126

Österreichische Gesellschaft für Literatur 98, 126

Österreichische Gewerkschaftsjugend 88

Österreichische Hochschülerschaft 114

Österreichische Jungarbeiterbewegung 116

Österreichische Otfiziersgesellschaft 52

Österreichische Studentenförderungsstiftung 116

Österreichische Unteroffiziersgesellschaft 52

Österreichischer Bergrettungsdienst 28

Österreichischer Bundesfeuerwehrverband 28

Österreichischer Gewerkschaftsbund 130

Österreichischer Heeressportverband 52

Österreichischer Jugendherbergsverband 92

Österreichischer Pfadfinderbund 88

Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds 158

Österreichisches College 44, 118

Österreichisches Filmarchiv 98, 128

Österreichisches Filminstitut 98, 126

Österreichisches Fllmmuseum 128

Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum 106

Österreichisches Institut für Nachhaltigkeit 146

Österreichisches Jugendherbergswerk 92

Österreichisches Kolpingwerk 90
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Österreichisches Rotes Kreuz 28, 30, 78

Österreichisches Volksliedwerk 102, 130

-P

Parlamentarische Klubs 14

Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs 88

Politische Parteien 20

Privatbahnen 154

Pro mente infirmis 80, 82

Projekte e-government 18

-R

Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn - NSB 154

Ring Österreichischer Bildungswerke 108

—s—
Salzburger Hilfswerk - Verein für Sachwalterschaft 48

Salzburger Studentenwerk 116

Schauspielhaus Betriebsges.m.b.H 98, 126

Seedfinancing (F&E Offensive) 136

Seniorenförderung 74

Sicherheitspolitik 38

Sigmund-Freud-Gesellschaft 118

SOS-Menschenrechte 30

Sportclub Außenamt 36

Sportstätten 56

Staatspreise 100, 116, 120, 128

Stadion Innsbruck 56

Stadion Klagenfurt 56

Stadion Salzburg 56

Stiftung Genesungsheim Kalksburg 78, 80

Stiftung Intern.Bibliotheken für Zukunftsfragen 18

Stiftungsfonds Pro Oriente 44, 94, 118

Stmk. Landesbahnen 154

Studentenheim Graz 116

Studentenhilfsvereine 116

Studentenunterstützungsverein Akademikerhilfe 116
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-T

Tafamuntlawinen 184

Theater der Jugend 94, 100, 128

Theater in der Josefstadt Ges.m.b.H 98, 100, 104, 126, 134

Theater Phoenix 98, 128

Theresianum 110, 112

Tourismus 150

-U

ULV - Österr. Geselisch. z. Förderung d. Landesverteidig. 18

Umweltbildungsfonds 106

Umweltfonds der Vereinten Nationen 188

UN Programm z. Weiterverbreitung u. Achtung d. Völkerrechtes 42

UN-Sonderprogramm für benachteiligte Entwicklungsländer 38

Verband der Auslandspresse 18

Verband Österreichischer Volkshochschulen 108

Verein Alternativschulen 112

Verein Dialog 82

Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung 118

Verein für Konsumenteninformation 74

Verein für psychische und soziale Lebensberatung 80, 82

Verein Kriseninterventionszentrum 78, 80, 82

Verein Kulturkontakt 94, 98, 106, 126

Verein Kulturkontakt (Bildungskooperation) 94, 106

Verein Österreichische Schule Prag 96

Verein Österreich-Kooperation 118

Verein Studentenheim Graz 116

Verein zur Förderung des Jugendzentrums Z 6, Innsbruck 80, 82

Vereinigte altösterreichische Militärstiftungen 52

VN-Kambodscha, Khmer Rouge Tribunal 40, 42

Volksgruppenförderung 24

Volkshilfe Österreich 70, 72

VolkstheaterGes.m.b.H 98, 126
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— w —

Waldbrandversicherung 164

Waldorfschulen — Verband 112

Weinwirtschaft 164

Werbe- und Informationsmaßnahmen Konsumeier 176

Wien Modern 98, 126

Wiener Kammeroper 128

Wiener Konzerthausgesellschaft 100, 128

Wiener Lokalbahnen 154

Wiener Medizinische Akademie 118

Wiener Symphoniker 98, 128

Wildbach- und Lawinenverbauung 180

Wirtschaftshilfe der Arbeiterstudenten 116

-z
Zentralstelle für Haftentlassenenhilfe 50

Zivilschutzverband 28
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